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Beantwortung der Leitfragen gemäß A-Drs. 16(18)335-DE 

 
I. Verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen 

Ausgangspunkt einer verfassungsrechtlichen Beurteilung ist – anders als in der Ethik – nicht die 
Frage, was erlaubt ist, sondern was der Staat verbieten darf. Mit dem Stammzellgesetz schränkt 
der Staat die Forschungsfreiheit des Art. 5 Abs. 3 GG ein. Die Forschungsfreiheit unterliegt keinem 
Gesetzesvorbehalt, darf also nur wegen konfligierender Verfassungsgüter eingeschränkt werden1. 
Ethische Bedenken rechtfertigen eine Einschränkung der Forschungsfreiheit nicht. 

Die Forschungsfreiheit ist nach ganz überwiegender Auffassung auch nicht von vornherein durch 
Rechte anderer beschränkt. Vielmehr muss im Kollisionsfall ein Ausgleich zwischen den verschiede-
nen Rechten gefunden werden. Wäre dies anders, könnte es beispielsweise die „Forschungsklauseln“ 
der Datenschutzgesetze nicht geben, wonach ein Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung durch Verwendung personenbezogener Daten ohne Einwilligung des Betroffenen dann zu 
Forschungszwecken erlaubt ist, wenn die Forschungsinteressen erheblich überwiegen, die Forschung 
nicht auf andere Weise (durch Verwendung anonymisierter Daten) durchgeführt werden kann und 
eine Einwilligung nicht mit zumutbarem Aufwand eingeholt werden kann. 

                                                 
1 BVerfGE 28, 243, 261 (allgemein zu uneinschränkbaren Grundrechten) 
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Ein Eingriff in die Forschungsfreiheit muss zudem dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz genügen: 
Er muss also geeignet, erforderlich und angemessen im Hinblick auf einen legitimen Schutzzweck 
sein. Dabei sind auch bereits bestehende konkurrierende Einschränkungen der Forschungsfreiheit, 
die demselben Schutzzweck dienen, in die Betrachtung einzubeziehen.  

 

II. Vor diesem Hintergrund stellt sich das Stammzellgesetz wie folgt dar: 

1. Die humanen embryonalen Stammzellen, um deren Einfuhr und Verwendung es geht, genie-
ßen als solche unstreitig keinen Menschenwürde- und Lebensschutz. Ihrem Schutz dient das 
Stammzellgesetz unstreitig nicht.  

2. Als problematisch werden denn auch in der Gesetzesbegründung lediglich die Umstände der 
Herkunft der Zellen bezeichnet2. In der Tat stammen die Zellen (bisher) aus Embryonen, die zum 
Zwecke der Gewinnung der Stammzellen verbraucht wurden. Die Doktrin von den „Früchten des 
verbotenen Baumes“, die in der ethischen Debatte von großer Bedeutung ist, hat als solche in einer 
verfassungsrechtlichen Argumentation um mögliche Einschränkungen der Forschungsfreiheit jedoch 
keinen Platz. Gelegentlich wird zwar vertreten, es gehe um den postmortalen Menschenwürde-
schutz der Embryonen, also um einen „postmortalen Menschenwürdeschutz pränatalen Lebens“. In 
der Tat hat das Bundesverfassungsgericht einen postmortalen Menschenwürdeschutz als solchen in 
mehreren Entscheidungen anerkannt. Dieser Schutz knüpft aber daran an, dass der Betreffende in 
der menschlichen Gemeinschaft („unter uns“) gelebt und gewirkt hatte. Es geht also im Kern um das 
Andenken an jemanden, der Teil einer sozialen Gemeinschaft war. Dieser Gedanke kann auf Embry-
onen in vitro jedoch nicht übertragen werden.  

Auch ein „Recht auf körperliche Unversehrtheit“ kommt einem Verstorbenen unstreitig nicht zu – 
schon deshalb nicht, weil der Verstorbene nicht Rechtsträger sein kann. Erst recht liegt in der Ver-
wendung vom Körper bereits getrennten Materials keine Verletzung eines Rechts auf körperliche 
Unversehrtheit: Wer den herausoperierten Blinddarm für Forschungszwecke verwendet, verletzt 
nicht den „Körper“ desjenigen, dem der Blinddarm einmal früher zugehörte. Zwar bleibt vom Körper 
getrenntes Material dem ursprünglichen Träger in bestimmtem Umfang rechtlich zugeordnet, und 
zwar über das allgemeine Persönlichkeitsrecht, bei verstorbenen Menschen über das so genannte 
postmortale Persönlichkeitsrecht. Aber dieses – nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts eng mit der Menschenwürde verbundene und demgemäß auch in Art. 1 GG verankerte – 
Recht ist ebenfalls wie die Menschenwürde auf den sozialen Achtungsanspruch der früher unter uns 
Lebenden über ihren Tod hinaus gegründet. Auch ein postmortales Persönlichkeitsrecht kann damit 
nicht für Embryonen in vitro zur Geltung gebracht werden.  

Ganz unabhängig davon können die nächsten Angehörigen eines Verstorbenen unstreitig Eingriffe in 
den Leichnam erlauben; wenn man deshalb trotz der vorstehenden Ausführungen für Embryonen in 
vitro dieselben Rechtsgrundsätze zur Anwendung bringen wollte, wie sie für geborene Menschen 
gelten, dann erlangt jedenfalls aus diesem Blickwinkel die Zustimmung der Gametenspender zur 
Verwendung „ihrer“ Embryonen für die Herstellung von Stammzellen Bedeutung. Eine Verletzung 

                                                 
2 Siehe BT-Drs. 14/8394, S. 7: „In ethischer Hinsicht können embryonale Stammzellen nicht wir jedes andere 

menschliche biologische Material angesehen werden. Das Gesetz trägt vielmehr der Tatsache Rechnung, 
dass zur Gewinnung embryonaler Stammzellen Embryonen verbraucht werden müssen.“ 



- 3 - 

von „Rechten“ des Embryos ist damit in der Verwendung der aus dem Embryo früher ent-
nommenen Stammzellen in keinem Fall gegeben (jedenfalls dann, wenn – wie stets vorausge-
setzt – die Einwilligung der Gametenspender zur Verwendung der Embryonen gegeben ist). 

Von Bedeutung ist auch, dass selbst das strenge Embryonenschutzgesetz nicht das Vernichten 
von Embryonen an sich verbietet. Sofern Embryonen – aus welchen Gründen auch immer – nicht 
zu Fortpflanzungszwecken auf eine Frau übertragen werden können, besteht kein Gebot, sie zu er-
halten. Sie dürfen also unstreitig verworfen werden. Es darf bezweifelt werden, ob das Verwerfen 
allein deshalb zu einer Menschenwürdeverletzung wird, weil die Embryonen nicht „nur“ verworfen, 
sondern zusätzlich zur Gewinnung von Stammzellen verwendet werden. Ein „verächtliches Herab-
würdigen“ gemäß der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts kann darin schwerlich gesehen 
werden. Dies gilt unabhängig von der umstrittenen Frage, ob man Embryonen in vitro überhaupt (und 
wenn ja in welcher Intensität) Menschenwürdeschutz zuspricht. Das Stammzellgesetz wiederum er-
laubt allenfalls den Import und die Verwendung von Stammzellen aus solchen Embryonen, die – weil 
sie nicht auf eine Frau übertragen werden konnten – ohnehin keine reale Lebenschance hatten. Da 
somit schon der Ursprungshandlung – vorsichtig formuliert – die Rechtswidrigkeit nicht auf die 
Stirn geschrieben steht, muss erst recht bezweifelt werden, ob die Verwertungshandlung, also die 
Verwendung von embryonalen Stammzellen, rechtlich missbilligt werden kann. 

Anzumerken ist schließlich, dass eine staatliche Rechtsordnung nicht in gleicher Weise für den Schutz 
im Ausland belegener Rechtsgüter verantwortlich ist wie für inländische. Das ist ein wesentlicher Un-
terschied zwischen Recht und Moral: Während Moral und Ethik universal orientiert sind, ist das 
Recht (abgesehen vom Völkerrecht) auf den Gedanken staatlicher Souveränität bezogen. Das 
schließt einen Schutz universaler Rechtsgüter nicht aus. Auch sind die Staaten gehalten, die Verlet-
zung von Rechtsgütern, die in allen Kulturstaaten anerkannt sind, unabhängig vom Territorium und 
der Nationalität des Täters zu verfolgen (Weltrechtsprinzip) und ist das Völkerrecht auf weltweite 
Geltung angelegt. Ein „common sense“ der Weltrechtsgemeinschaft über den angemessenen Schutz 
von Embryonen in vitro existiert jedoch nicht. In vielen Staaten der Welt, darunter Kulturnationen 
und Verfassungsstaaten, ist die Gewinnung von Stammzellen aus Embryonen vielmehr erlaubt, und 
auch im Völkerrecht hat sich diesbezüglich keine, schon gar nicht eine den restriktiven deutschen 
Regelungen entsprechende Rechtsüberzeugung durchgesetzt. Gleiches gilt im Übrigen für das Recht 
der Europäischen Union. Auch vor diesem Hintergrund kann nicht gesagt werden, dass ein im Aus-
land und ohne Bezug zum Inland erfolgter Verbrauch von Embryonen dazu zwingt, die nachfolgen-
de Verwendung der aus den Embryonen gewonnenen Stammzellen einschränkenden Vorausset-
zungen zu unterwerfen. 

3. Das Stammzellgesetz bezieht sich mit seinen Regelungen allerdings nicht nur auf den zurückliegen-
den Verbrauch von Embryonen im Ausland, sondern soll ausländische Embryonen davor schützen, 
dass ihr (zukünftiger) Verbrauch von Deutschland aus „veranlasst“ wird (§ 1 Nr. 2). Dieser Schutz 
soll mittelbar dadurch bewirkt werden, dass die Nachfrage nach embryonalen Stammzellen, die unter 
Verbrauch von Embryonen gewonnen wurden, beschränkt wird. Dem dient die Stichtagsregelung, 
wonach allenfalls embryonale Stammzellen eingeführt und verwendet werden dürfen, die vor dem 
1.1.2002 (also lange vor Inkrafttreten des Gesetzes) hergestellt wurden. Dem Schutz ausländischer 
Embryonen vor einem Verbrauch für inländische Forschungszwecke dient aber bereits das Embryo-
nenschutzgesetz (ESchG), und zwar unmittelbar: 
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Das ESchG verbietet jeden Verbrauch von Embryonen für die Forschung (§ 2  Abs. 1). Der 
Schutzbereich des ESchG ist zudem unstreitig nicht auf das Inland beschränkt. Nach § 2 ESchG in 
Verbindung mit den allgemeinen Normen des StGB ist strafbar nicht nur jeder Embryonenverbrauch 
im Inland, sondern auch 

-  jede von deutschem Territorium aus erfolgende Anstiftung zu einem Embryonenverbrauch im 
Ausland, selbst wenn die Gewinnung im Ausland nach dem dort geltenden Recht nicht strafbar 
ist (§ 9 Abs. 2 S. 2 StGB), 

- jede von deutschem Territorium aus erfolgende Mitwirkung an einem Embryonenverbrauch im 
Ausland, sei es in Form der Beihilfe, der Mittäterschaft oder der mittelbaren Täterschaft, selbst 
wenn die Gewinnung im Ausland nach dem dort geltenden Recht nicht strafbar ist (§ 9 Abs. 2 
S. 2, §§ 9 Abs. 1 Var. 1 i.V.m. 25 Abs. 1 Var. 2 bzw. 25 Abs. 2 StGB). 

- jeder von einem deutschen Amtsträger oder sonst für den öffentlichen Dienst besonders Ver-
pflichteten mit Beziehung auf seinen Dienst im Ausland vorgenommener Embryonenverbrauch, 
jede Mitwirkung daran oder jede Anstiftung dazu (§ 5 Nr. 12 StGB); für Ausländer, die im Sin-
ne des deutschen Rechts „Amtsträger“ oder „besonders Verpflichtete“ sind, gilt gleiches, wenn 
sie die Tat in ihrer Eigenschaft als Funktionsträger begehen (§ 5 Nr. 13 StGB).  

-  jeder Embryonenverbrauch im Ausland durch einen deutschen Staatsangehörigen als Alleintäter, 
Mittäter, mittelbarer Täter sowie jede Beteiligung daran als Anstifter oder Gehilfe, sofern die 
Tat auch nach dem Recht des Tatortes strafbar ist (§ 7 Abs. 2 Nr. 1 StGB). 

Damit verbietet bereits das ESchG in Verbindung mit den allgemeinen strafrechtlichen Normen jeden 
von Deutschland aus erfolgenden kausalen Beitrag zum Embryonenverbrauch im Ausland. Über den 
Schutz, den bereits das ESchG für ausländische Embryonen bewirkt, reicht der Schutz des StZG mit 
seiner Stichtagsregelung nur sehr geringfügig hinaus. Es verhindert nicht den Embryonenverbrauch im 
Ausland; insbesondere verhindert es nicht, dass für die weltweit bestehende Nachfrage nach embry-
onalen Stammzellen Embryonen im Ausland verbraucht werden. Es beseitigt lediglich den Anreiz für 
ausländische Forscher, embryonale Stammzellen in der Erwartung herzustellen, sie später gerade 
nach Deutschland exportieren zu können. Es darf jedoch bezweifelt werden, ob ein solcher Anreiz 
realistischer Weise überhaupt besteht. Da weltweit eine Nachfrage nach embryonalen Stammzellen 
besteht und da aus einer bestehenden Stammzelllinie beliebig viele embryonale Stammzellen gewon-
nen („abgezweigt“) werden können, ist kaum anzunehmen, dass ausländische Forscher (ohne eine 
nach dem ESchG strafbare „Bestellung“ der Herstellung von embryonalen Stammzellen von Deutsch-
land aus) solche Stammzellen gerade für Deutschland letztlich „auf Vorrat“ herstellen. Damit ist ein 
kausaler Beitrag zum Embryonenverbrauch im Ausland gerade durch eine Nachfrage aus Deutsch-
land äußerst unwahrscheinlich und damit die Erforderlichkeit der Stichtagsregelung mehr als 
zweifelhaft.  

4. Verbindlich kann über die Verfassungsmäßigkeit des Stammzellgesetzes nur das Bundesverfas-
sungsgericht entscheiden. Stimmen aus der Rechtswissenschaft können nur eine gewisse Indizfunkti-
on haben. Insoweit ist allerdings bemerkenswert, dass sich in der juristischen Literatur eindeutig die 
Stimmen derjenigen mehren, die das Stammzellgesetz in seiner jetzigen Form wegen Verstoßes ge-
gen die Forschungsfreiheit für verfassungswidrig oder jedenfalls an die Verfassungswidrigkeit heran-
reichend halten. Die Bedenken richten sich insbesondere gegen die Stichtagsregelung, und zwar 
um so mehr, je stärker diese durch zunehmende Abkoppelung der deutschen Forscher vom interna-
tionalen Fortschritt – entgegen den Intentionen auch des Stammzellgesetzes – an ein völliges Verbot 
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der inländischen Forschung mit humanen embryonalen Stammzellen heranreicht. Verstärkt wird die 
Gefahr der Abkoppelung durch die erheblichen Unsicherheiten, in welchem Ausmaß die Strafbar-
keitsregelung des Stammzellgesetzes internationale Kooperationen auf dem Gebiet der Stammzell-
forschung erfasst und damit verbietet,  

 

III. Beantwortung der Leitfragen, soweit sie in die Kompetenz eines Juristen fallen 

Frage 1: Welche neuen rechtlichen Aspekte haben sich seit 2002 ergeben, die eine Ände-
rung des Stammzellgesetzes begründen? 

Eine rechtliche Regelung kann nicht nur bei ihrer Einführung gegen die Verfassung verstoßen; sie 
kann auch durch spätere Veränderungen des Umfeldes (insbesondere in dem geregelten Bereich) 
verfassungswidrig werden. Deshalb trifft den Gesetzgeber die Pflicht, die (sich ggf. verändernden) 
Auswirkungen seiner Regelungen zu beobachten. 

Im Laufe der vergangenen Jahre sind die tatsächlichen Auswirkungen der Stichtagsregelung gra-
vierender geworden. Die importierbaren und verwendbaren Stammzelllinien werden immer älter. Es 
ist in zahlreichen Stellungnahmen dargestellt worden, dass die Forschung mit ihnen immer weniger 
dem Stand der Wissenschaft entspricht. Dies führt dazu, dass die Stichtagsregelung faktisch immer 
stärker an ein Forschungsverbot heranreicht. Dies wiederum führt dazu, dass immer weniger von 
einem angemessenen Ausgleich zwischen den verschiedenen Verfassungsgütern gesprochen werden 
kann. 

Die Auswirkungen der Strafrechtsregelung des Stammzellgesetzes sind von der Rechtswissen-
schaft erst nach Erlass des Stammzellgesetzes eingehend untersucht worden. Erst dabei hat sich ge-
zeigt, welch hohes Strafbarkeitsrisiko von § 13 StZG ausgeht. Die rechtswissenschaftlichen Erkennt-
nisse zu den Wirkungen des Gesetzes haben sich also verändert. 

Entwicklungen auf dem Gebiet der adulten Stammzellen und die Tatsache, dass die Forschung mit 
embryonalen Stammzellen bisher nicht zu konkreten Therapien geführt hat, nötigen nicht dazu und 
erlauben auch nicht, den Import und die Verwendung von embryonalen Stammzellen völlig zu 
verbieten. Die Forschungsfreiheit ist nicht wegen der Entwicklung möglicher medizinischer Thera-
pien geschützt, sondern um ihrer selbst willen. Die konkrete Entwicklung von Therapien kann ledig-
lich (wegen der betroffenen Grundrechte der Kranken) zusätzliches Gewicht bei der Abwägung ent-
falten. Zudem ist es das Wesen von Forschung, dass ihre Ergebnisse nicht vorhersagbar sind. Auch 
die Tatsache, dass es in Deutschland bisher nur wenige Projekte auf dem Gebiet der embryonalen 
Stammzellforschung gibt, führt zu keiner anderen Bewertung: Die Forschungsfreiheit schützt auch die 
Betätigung von einzelnen Forschern und die Betätigung auf kleinen Forschungsfeldern.  

Im Übrigen haben die Forschungen mit embryonalen Stammzellen in der Vergangenheit immer wie-
der wesentliche Impulse für die von vielen als ethisch unproblematisch angesehene Forschung mit 
adulten Stammzellen gegeben. 

 

Frage 2: Wie bewerten Sie die der vorliegenden Gesetzentwürfe und Anträge zur Änderung 
bzw. Beibehaltung des Stichtages insbesondere im Hinblick auf die Grundintention des 
Stammzellgesetzes? 
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a) Verbot des Imports und der Verwendung von embryonalen Stammzellen  

Ein völliges Verbot des Imports und der Verwendung von embryonalen Stammzellen (BT-Drs. 
16/7983)  widerspricht eklatant der Intention des Stammzellgesetzes, einen angemessenen Ausgleich 
zwischen Forschungsfreiheit und Menschenwürde sowie Recht auf Leben und körperliche Unver-
sehrtheit von kranken Menschen einerseits und Menschenwürde sowie Recht auf Leben von Embry-
onen andererseits herbeizuführen. Vielmehr werden die (angenommenen) Schutzrechte von Embryo-
nen absolut gesetzt.  

b) Veränderung der Stichtagsregelung 

Eine Verschiebung des Stichtages (BT-Drs. 16/7981) entspricht in vollem Umfang der Grundinten-
tion des Stammzellgesetzes, einerseits die gezielte Herstellung von Stammzellen für deutsche For-
schung zu verhindern und andererseits die Forschung mit embryonalen Stammzellen in Deutschland 
nicht völlig zu unterbinden. Sie entspricht auch der im Stammzellgesetz zu Recht zum Ausdruck 
kommenden Auffassung, dass Verwertungshandlungen anders als Ursprungshandlungen zu bewerten 
sind und das in der Vergangenheit liegende (angenommene) Unrecht durch ein Verbot der Verwer-
tungshandlung nicht ungeschehen gemacht, also wieder aus der Welt geschafft werden kann. Eine 
mögliche Revision des Gesetzes etwa durch Verschiebung des Stichtages ist zudem im Gesetz selbst 
angelegt. Denn die Berichtspflicht, die in § 15 StZG der Bundesregierung auferlegt wird, kann keinen 
anderen Sinn haben als den, die Erfahrungen bei der Durchführung des Gesetzes ggf. in Diskussionen 
über eine Änderung des Gesetzes einfließen zu lassen. Denn sonst müsste der geforderte Bericht 
nicht dem Deutschen Bundestag erstattet werden, der allein für die Änderung des Gesetzes zuständig 
ist. 

Eine ersatzlose Streichung des Stichtages (BT-Drs. 16/7982 [neu]) liegt nicht in der Logik des Ge-
setzes (ist aber verfassungskonform, dazu Frage 3). Der Grundintention des Stammzellgesetzes ent-
spräche es eher, wenn als Ersatz für die Stichtagsregelung eine Einzelfallprüfung vorgesehen würde, 
ob die Herstellung der Stammzellen im Ausland kausal vom Inland aus veranlasst wurde (so der 
Vorschlag des Nationalen Ethikrates). 
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c) Einschränkung des Anwendungsbereichs des Gesetzes und der Strafvorschrift auf im 
Inland befindliche Stammzellen (BT-Drs. 16/7981 und BT-Drs. 16/7984) 

Es kann erstens angenommen werden, dass die inzwischen erkannten Unsicherheiten, inwieweit Aus-
landshandlungen und grenzüberschreitende Kooperationen vom Stammzellgesetz erfasst und in Ver-
bindung mit den allgemeinen Normen des Internationalen Strafrechts strafbar sind, bei Erlass des 
Gesetzes nicht in ihrer vollen Tragweit überblickt wurden. Es kann ferner angenommen werden, dass 
man die inzwischen erkannten weit reichenden Strafbarkeitsrisiken nicht gewollt hat. Drittens kann 
angenommen werden, dass unter „Verwenden“ von vornherein die Verwendung im Inland gemeint 
war. Die vorgeschlagenen Änderungen entsprechen daher der Grundintention des Stammzellgeset-
zes, neben dem Import die Verwendung von Stammzellen im Inland zu regeln. 

d) Aufhebung der Strafbarkeitsbestimmung (BT-Drs. 16/7982 [neu]) 

Normen, gegen die sanktionslos verstoßen werden kann, gelten als wenig wirksam. Der Grundinten-
tion des Stammzellgesetzes, bestimmte Dinge „sicherzustellen“, entspräche es eher, einen Verstoß 
gegen das in ihm enthaltene Verbot mit Erlaubnisvorbehalt, also das Verbot, etwas ohne vorherige 
verwaltungsrechtliche Genehmigung zu tun, seinem Charakter als Verwaltungsunrecht entsprechend 
als Ordnungswidrigkeit zu ahnden. 

Eine Aufhebung der Strafbarkeitsbestimmung des StZG führt allerdings nicht dazu, dass dem Bund 
für den „Rest“ des Gesetzes nun die Gesetzgebungskompetenz fehlte. Denn die Gesetzgebungskom-
petenz folgt dann zwar nicht aus Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG (Strafrecht), sondern (weiterhin) aus Art. 
74 Abs. 1 Nr. 26 GG. Nach den vorstehenden Ausführungen unter II. 3. soll das Stammzellgesetz 
Embryonen, die im Wege der medizinisch unterstützen Erzeugung menschlichen Lebens (so Art. 74 
Abs. 1 Nr. 26 GG)  hergestellt wurden, schützen. Wenn man dies anders sieht, sagt man offen, dass 
das Stammzellgesetz keinen Embryonenschutz bewirken soll. Dass das StZG nicht die Erzeugung 
selbst reglementiert, sondern an die Erzeugung bestimmte Konsequenzen knüpft, ändert nichts daran, 
das noch das „Gebiet“ (so die Eingangsformulierung von Art. 74 Abs. 1 GG) der medizinisch unter-
stützten Erzeugung menschlichen Lebens betroffen ist. Soweit Stammzellen auf Menschen übertragen 
werden sollen und Forschung zu diesem Zweck betrieben wird, geht es um Regelungen zur „Trans-
plantation von Zellen“ gemäß Art. 74 Nr. 26 GG. 

 
Frage 3. Wie bewerten Sie die aktuelle Stichtagsregelung im Stammzellgesetz mit Blick auf 
das Grundgesetz: Schafft die aktuelle Regelung heute wie 2002 einen verfassungsgemäßen 
Ausgleich zwischen den verschiedenen zu schützenden Grundrechtspositionen (Menschen-
würde, Recht auf Leben, Forschungsfreiheit)? Inwiefern würde sich dieser Ausgleich durch 
eine Änderung des Stichtages verändern? 

Die Beantwortung ergibt sich aus der vorstehenden Darstellung: Ein Verbot des Imports und der 
Verwendung von Stammzellen ist verfassungswidrig. Dasselbe gilt nach Auffassung namhafter Juris-
ten für die Beibehaltung des bisherigen Stichtags.  

Die Verschiebung des Stichtags auf ein jüngeres Datum entschärft das Problem. Wenig überzeugend 
ist es allerdings, einen relativ weit zurückliegenden Stichtag (1.5.2007) zu wählen. Es kann doch nicht 
ernsthaft angenommen werden, im Ausland sei in den vergangenen Monaten eine einzige Stammzellli-
nie deshalb hergestellt worden, weil in Deutschland im Mai 2007 über eine Veränderung des Stamm-
zellgesetzes diskutiert wurde und deshalb eine Verschiebung oder Aufhebung des Stichtages im Be-
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reich des Möglichen lag. Erstens dürfte auch für jeden ausländischen Forscher offenkundig sein, dass 
eine Diskussion in einem Ausschuss des Deutschen Bundestages nicht automatisch zu einem Gesetz 
führt – noch dazu angesichts äußerst kontroverser Auffassungen innerhalb und außerhalb des Aus-
schusses. Und zweitens dürfte die Bedeutung des deutschen Marktes (wie die geringe Zahl der hier 
bisher durchgeführten Forschungsprojekte zeigt) nicht so groß sein, dass davon ein relevanter Anreiz 
zum Herstellen von embryonalen Stammzelllinien im Ausland ausgeht. Von daher bleibt erneut zu 
betonen, dass die Verfassungswidrigkeit um so greifbarer ist, je weiter der Stichtag zurückliegt oder 
zwar verschoben wird, aber immer noch in der Vergangenheit liegt. 

Die Streichung des Stichtages stellt angesichts der Ausführungen unter I. und II. auf jeden Fall eine 
verfassungskonforme Regelung dar.  

 

Frage 4: Hat sich und falls ja, in welchen Punkten, seit der Anhörung von Sachverständigen 
im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung vom 9. Mai 2007 die 
wissenschaftliche, ethische und gesellschaftliche Debatte über die Stammzellforschung 
verändert und wie ist dieser Wandel gegebenenfalls zu bewerten? 

Die bisherige Stichtagsregelung sowie die Strafdrohung des Stammzellgesetzes, verbunden mit den 
Unklarheiten in der territorialen Reichweite des Gesetzes, werden zunehmend als gravierende Prob-
leme des Gesetzes angesehen.  

 

Frage 6: In welchem Umfang kann mit den in Deutschland zugelassenen embryonalen 
Stammzellen Grundlagenforschung betrieben werden? 

Der Umfang der zulässigen Forschung ist deutlicher daran sichtbar, welche Grundlagenforschung 
nicht betrieben werden kann: 

- Keine Forschung mit „neuen“ Stammzelllinien. 

- Keine Forschung mit krankheitsspezifischen Stammzellen, etwa aus Embryonen, die nach einer 
PID nicht auf die Frau übertragen, vielmehr verworfen werden. Sie entsprechen nicht den Bedingun-
gen des § 4 Abs. 2 Nr. 1 lit. b) StZG, wonach keine Anhaltspunkte dafür vorliegen dürfen, dass die 
Nicht-Verwendung für die Herbeiführung einer Schwangerschaft aus Gründen erfolgte, die an den 
Embryonen selbst liegen. Der Ausschluss derartiger Stammzellen aus der in Deutschland legitimen 
Forschung ist um so erstaunlicher, weil Embryonen, bei denen im Rahmen einer PID eine Schädigung 
festgestellt wurde, beim besten Willen keine realistische Lebenschance haben. Während man bei 
nicht geschädigten Embryonen theoretisch (aber auch nur theoretisch) argumentieren könnte, dass für 
sie, die nicht auf die Mutter übertragen werden können, eine andere Frau gefunden werden könnte, 
kann bei bekannt geschädigten Embryonen von  vornherein nicht angenommen werden, dass irgend-
eine Frau gerade sie bewusst aufnehmen würde. Sie sind also diejenigen, von denen sicher feststeht, 
dass sie verworfen werden. 

- Keine Forschung mit Stammzellen aus intrakorporal (durch Insemination oder intratubaren Game-
tentransfer) erzeugten Embryonen, die vor der Nidation im Wege uteriner Lavage dem Willen der 
Mutter gemäß wieder entnommen wurden. Nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 lit. b) StZG muss zur Überzeu-
gung der Genehmigungsbehörde feststehen, dass die Embryonen, aus denen die Stammzellen ge-
wonnen wurden, im Wege der medizinisch unterstützten extrakorporalen Befruchtung zum Zwecke 
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der Herbeiführung einer Schwangerschaft erzeugt worden sind. Eine plausible Begründung dafür, 
dass derartige Embryonen unter Beachtung der übrigen Vorgaben des Stammzellgesetzes nicht für 
die Gewinnung von Stammzellen verwendet werden dürfen, ist nicht erkennbar.  

 

Frage 8: Entsprechen aus Ihrer Sicht neuere Forschungsziele der embryonalen Stammzell-
forschung – z.B. toxische Prüfung von Medikamenten – der Intention des Stammzellgeset-
zes hinsichtlich der Alternativlosigkeit und der Hochrangigkeit des Forschungszieles ge-
genüber dem Embryonenschutz? 

Die toxische Prüfung von Medikamenten gehört zu den „hochrangigen Forschungszielen für den wis-
senschaftlichen Erkenntnisgewinn im Rahmen der Grundlagenforschung oder für die Erweiterung 
medizinischer Kenntnisse bei der Entwicklung diagnostischer, präventiver oder therapeutischer Ver-
fahren zur Anwendung bei Menschen“ (§ 5 Nr. 1). Sonst müsste man argumentieren, dass die Ent-
wicklung von Medikamenten kein hochrangiges Forschungsziel in dem genannten Sinne sei. Hinzu 
kommt, dass die toxische Prüfung von Medikamenten Versuche mit lebenden Menschen zum Teil 
überflüssig macht; sie vermeidet damit, dass geborene Menschen bewusst – wenn auch mit ihrer 
Zustimmung – einem toxischen Risiko ausgesetzt werden. Auch eine dahin gehende Risikovermei-
dung gehört zu den genannten hochrangigen Forschungszielen. 

Zur Frage, inwieweit diese Forschungsziele „gegenüber dem Embryonenschutz“der Intention des 
Stammzellgesetzes entsprechen, ist folgendes zu sagen. Der Embryonenschutz ist bereits durch die 
Stichtagsregelung oder eine alternative Lösung, wonach keine Veranlassung zum Embryonen-
verbrauch vom Inland ausgegangen sein darf, vor allem aber durch das Embryonenschutz sicherge-
stellt. Zu Recht stellt denn auch das Stammzellgesetz die hochrangigen Forschungsziele nicht dem 
„Embryonenschutz“ „gegenüber“. 

 

Frage 13. Medienbericht schildern, dass in einigen Ländern wie USA, Korea, Großbritan-
nien oder Spanien inzwischen Stammzellforscher möglichst frische Eizellen und Embryonen 
für ihre Forschungszwecke bevorzugen, was unter anderem dazu geführt hat, dass Frauen 
zum Teil finanzielle Anreize erhalten, damit diese ihre Eizellen für die Stammzellforschung 
zur Verfügung stellen. Wie bewerten Sie diese geschilderten Entwicklungen aus ethischer 
Sicht und welchen Einfluss könnte eine Änderung der Stichtagsregelung im Stammzellge-
setz darauf haben? 

Die Tatsache, dass Forscher möglichst frische Eizellen zur Verfügung haben möchten, hat als solche 
nichts mit der Frage von finanziellen Anreizen zu tun.  

Das Stammzellgesetz verbietet ausdrücklich den Import von Stammzellen, wenn für die Überlassung 
der Embryonen zur Stammzellgewinnung ein Entgelt oder sonstiger geldwerter Vorteil gewährt oder 
versprochen wurde (§ 4 Abs. 2 Nr. 1 lit. c]). Es ist nicht ersichtlich, inwiefern eine Veränderung des 
Stichtages hieran etwas ändern soll. 

Soweit es um finanzielle Anreize für das Zurverfügungstellen von (unbefruchteten) Eizellen geht, ist 
deutlich zu sagen, dass es im deutschen Recht kein entsprechendes Verbot gibt. § 17 des Transplan-
tationsgesetzes, der das einzige „Kommerzialisierungsverbot“ bezogen auf menschliche Organe und 
Gewebe enthält, erfasst nur Organe und Gewebe, die einer Heilbehandlung eines anderen zu dienen 
bestimmt sind. Da es nicht einmal ein entsprechendes Verbot der Kommerzialisierung von Eizellen, 
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die für Forschungszwecke verwendet werden sollen, in Deutschland gibt, kann auch die Stichtagsre-
gelung oder eine Veränderung der Stichtagsregelung keinen Einfluss auf derartige finanzielle Anreize 
haben.  

Schließlich: Dem Stammzellgesetz liegt der Gedanke zugrunde, dass der in der Vergangenheit liegen-
de, von manchen als Unrecht angesehene Verbrauch von Embryonen im Ausland durch ein Verbot 
der Forschung mit embryonalen Stammzellen in Deutschland nicht rückgängig gemacht werden kann. 
Dieser Gedanke gilt gleichermaßen für die (ggf. zu missbilligende) in der Vergangenheit liegende Ge-
währung von finanziellen Anreizen für das Zurverfügungstellen von Eizellen im Ausland, die ebenfalls 
durch ein Verbot der Forschung in Deutschland nicht aus der Welt geschaffen werden kann.  

Insgesamt: Eine Änderung der Stichtagsregelung hat keinen Einfluss auf die Gewährung von finanziel-
len Anreizen für das Zurverfügungstellen von befruchteten oder unbefruchteten Eizellen. 
 
 
 
(Prof. Dr. Jochen Taupitz) 
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